
Bestätigung 
nach Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (§ 2 Abs. 4 SPrüfV) 

 
Bauvorhaben: 

 
 
 

 
Az.: 

 
Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit nach § 2 Abs. 4 SPrüfV 

☐ der Feuerschutzabschlüsse (Türen, Tore, Abschottungen) 

☐ automatischer Schiebetüren in Rettungswegen 

☐ Türen mit elektrischer Verriegelung in Rettungswegen 

☐ der Schutzvorhänge 

☐ der Blitzschutzanlagen 

☐ der Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen 

☐ der tragbaren Feuerlöscher 

☐ ______________________________________________________________ 

wurde vom Sachkundigen geprüft und bestätigt. 

Die bezeichneten sicherheitstechnischen Anlagen sind bei mehr als drei 
Einzelanlagen in einer Tabelle aufzulisten und zur besseren Übersicht in einem 
Übersichtsplan graphisch darzustellen. 

 
 

Sachkundiger 

Name:  

Firma: 

Anschrift: 

Der Sachkundige ist 

☐ ein Ingenieur der entsprechenden Fachrichtungen mit mindestens fünfjähriger 
Berufserfahrung, oder 

☐ eine Person mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder mit 
gleichwertiger Ausbildung und mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in der 
Fachrichtung, in der sie tätig wurde. 

 
 
 
 

Datum, Ort Unterschrift Sachkundiger 


